
Schreiben vom PA 20-1 über „Unzulässige Fremdverwendung“ 
 
Nachfolgendes Schreiben des SbPA 20-1 Neubrandenburg vom 22.9.1970, welches 
von allgemeinem Interesse sein dürfte, denn ich bekomme gelegentlich Anfragen von 
Sammlern, die mich fragen, ob die EM auch an allen anderen SbPÄ Gültigkeit 
gehabt hätten.  
Die Fragen werden begründet durch das Vorlegen von Belegen, die von Ämtern 
abgestempelt worden sind, die nicht dem ausgebenden Amt entsprechen.  
Natürlich waren alle EM nur beim ausgebenden Amt gültig. Das PA 20-1 war aber 
noch sehr sammlerfreundlich, indem es selbst die Weiterleitung an das zuständige 
SbPA veranlaßt hat. Die meisten Ämter haben derartige Fehleinlieferungen an den 
Absender zurückgesandt. 
Das vorliegende Schreiben stammt aus der Sammlung Witt. 

Heinz Schnelling, 31.07.2009  

 


